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STELLUNGSNAHMEN [DES SAVOYISCHEN AMBASSADOREN GIOVANNI- MICHELE

LEONARDI, ABGEGEBEN VOR DEN MIT SAVOYEN VER-
BUENDETEN KATH. ORTEN WEGEN DES AN SIE ERGAN¬
GENEN SCHREIBENS VON ZUERICH UND BERN]

EA VI 1} 1014 o, 1116 ttt ; Rott/ 'Représentation VIII , 341 (Register)

Bürgermeister und Rat von Genf hätten anscheinend geglaubt , die
Uebergriffe , die sie sich in den ersten Monaten der Regierung
der "Madame Royale " [Marie - Jeanne - Baptiste de Savoie ] zu schul¬
den kommen Hessen , bei Zürich und Bern , um so deren Aufmerk¬
samkeit einzuschläfern und den Eindruck zu erwecken , als wären
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sie durch das Vorgehen der savoyischen Amtsleute zu den begange¬

nen Gewaltakten provoziert worden , verniedlichen zu müssen . In

diesem Sinne sei dann auch das Schreiben Genfs an die beiden Or¬

te abgefasst gewesen.
Vorerst gelte es , die Umstände aufzuzeigen , die zu den gegen¬

wärtigen Verhältnissen geführt hätten . So besitze Genf zwar das

Recht , "St . Victor et Chapitre " mit Salz zu beliefern . Doch dürf¬

ten die Bewohner dieses Gebietes bloss für den Eigenbedarf Salz

in Genf erstehen . Da aber auf beiden Seiten viel geschmuggelt

werde , habe sich das "Chambre des Comptes de Savoye" gezwungen

gesehen , in den beiden Vogteien Ternier und Gaillard Massnahmen

zum Schutze der Gabelle zu ergreifen . Diese seien schon vor dem

Traite de S . Julien getroffen und später von Genf nie angefoch-
ten worden . Genf habe also niemals das Recht besessen , bewaff¬

net gegen die Gardes de Sei , deren Aufgabe es sei , den privaten

Salzhandel zu überwachen , vorzugehen . Auch hätte es unter keinen

Umständen zehn Wagenladungen Salz , begleitet von mehr als hun¬

dert Mann ihrer Garnison , gute 2 Meilen über savoyisches Gebiet

nach Jussy führen dürfen , um dort - wo es weder vor noch nach

den Feindseligkeiten von 1588 je einen solchen gegeben habe -

einen Grenier à Sei einzurichten . Die dortigen Einwohner hätten

zwar ihr Salz in Genf kaufen können , doch hätte dies Genf nicht

berechtigt , deswegen auf savoyischem Boden Salzlager zu eröffnen.

Die beiden nachfolgend darzustellenden Vorfälle seien daher ein¬

deutig als HoheitsVerletzungen anzusehen : Der erste habe darin

bestanden , dass Genf , um die savoyischen Gardes de la Gabelle

an der Ausübung ihrer Aufgabe zu hindern , bewaffnete Mannschaf¬

ten "au pont d ’Arve " entsandt habe . Ein zweites Mal aber habe

sich Savoyen dadurch provoziert gefühlt , dass Genf in Jussy Salz

eingelagert habe . Wenn Genf oder dessen Einwohner glaubten , un¬

gerecht behandelt worden zu sein , hätte es sich beim Chambre
des Comptes über den Gabellier Général oder dessen Commis be¬

schweren können , was jedoch nie geschehen sei . Durch das Vorge¬
hen Genfs aber seien nun nicht bloss die Gabelles der Vogteien



Man überlasse es daher den eidg . Orten , zu beurteilen , ob der

Traite von St . Julien , von Genf derart oft missachtet , noch ein

brauchbares Instrument sei , den Frieden zu erhalten . Allein un¬

ter diesem Gesichtspunkte könne das Schreiben der neugl . Orte

Zürich und Bern an die mit Savoyen verbündeten kath . Orte rich¬

tig verstanden und alsdann beantwortet werden . Wie sehr Savoyen

daran gelegen sei , mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben , be¬

weise unter anderem das versöhnliche Schreiben der Madame Royale,

das diese bald nach ihrem Antritt der Regentschaft an Genf ge¬

richtet und zu dem dieses bezeichnenderweise nie richtig Stel¬

lung bezogen habe.

In franz . Sprache
AH 22 , 29 - 44 - Blatt 44 leer
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